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Die Beiträge zur Verbilligung der Krankenpflege-Grundversicherung sind den
Anspruchsberechtigten vollumfänglich auszurichten, und zwar unabhängig von der
Höhe des Betrags.

Begründung:
Der Kanton Luzern ist der einzige Kanton, der Beträge unter 300 Franken zur Ver-
billigung der Krankenpflege-Grundversicherung an Anspruchsberechtigte nicht aus-
richtet. Diese Regelung wurde im Rahmen der Sparmassnahmen 2006 eingeführt,
um bei den administrativen Kosten zu sparen. Ähnliche Regelungen in den Kanto-
nen Schaffhausen, Uri und Glarus sind nach Protesten entweder gelockert oder
gänzlich abgeschafft worden. Einzig der Kanton Basel-Land kennt mit 240 Franken
einen ähnlich hohen Mindestbetrag. Auch dort wird über die Abschaffung dieser
unsozialen Regelung diskutiert.

Viele anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger mit tiefen Einkommen
werden durch diese Massnahme benachteiligt. Es handelt sich um eine versteckte
Sparmassnahme auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger mit tiefen Einkommen.
Der Kanton Luzern seinerseits erlässt ja auch keine Steuerbeträge, die tiefer sind als
300 Franken.

In Anbetracht des zu erwartenden positiven Rechnungsabschlusses wird der
Regierungsrat aufgefordert, diese Massnahme aufzuheben und ab 2008 den an-
spruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürgern die voll zustehende Rückerstattung
der Prämienverbilligung zu gewähren.
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